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Philosophische Fakultät 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 10.07.2013 hat das 

Präsidium der Georg-August-Universität am 03.09.2013 die erste Änderung der Prüfungs- 

und Studienordnung für den konsekutiven Master-Studiengang „Geschichte“ in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 09.10.2012 (Amtliche Mitteilungen I Nr. 34/2012 S. 1731) 

genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 2 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 

(Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12.12.2012 (Nds. 

GVBl. S. 591); § 37 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 b) NHG, § 44 Abs. 1 S. 3 NHG). 

 

Artikel 1 

Die Prüfungs- und Studienordnung für den konsekutiven Master-Studiengang „Geschichte“ in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 09.10.2012 (Amtliche Mitteilungen I Nr. 34/2012  

S. 1731) wird wie folgt geändert. 

1. § 5 (Zulassung zur Masterarbeit) wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 5 Zulassung zur Masterarbeit 

1Als Voraussetzung zur Zulassung zur Masterarbeit müssen  

a. bei einem Fachstudium im Umfang von 78 C Pflicht-, Wahlpflicht und Wahlmodule des 

Studiengangs im Umfang von 63 C,  

b. bei einem Fachstudium im Umfang von 42 C Pflicht-, Wahlpflicht und Wahlmodule des 

Studiengangs im Umfang von 63 C, darunter im Umfang von 30 C im Fachstudium 

„Geschichte“, bestanden sein.  

2Wird die Masterarbeit zu einem Themenbereich der Vormoderne (vor 1500) verfasst, so ist 

Zulassungsvoraussetzung ferner die erfolgreiche Absolvierung eines der Module 

M.Gesch.09e und M.Gesch.09f. 3Wird die Masterarbeit zu einem Thema aus den Epochen 

Alte Geschichte oder Mittelalter verfasst, sind Lateinkenntnisse um Umfang des Kleinen 

Latinums nachzuweisen. 4Wird die Masterarbeit zu einem Themenbereich aus den Epochen 

Frühe Neuzeit oder Neuzeit verfasst, müssen Kenntnisse zweier moderner Fremdsprachen 

wenigstens auf GER-Niveau B 1 nachgewiesen werden. 5Bei Masterarbeit aus dem Bereich 

der Theorie kann eine moderne Fremdsprache durch das Kleine Latinum oder das Graecum 

ersetzt werden.“ 
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2. § 7 (Gesamtergebnis) wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 7 Gesamtergebnis 

1Bei der Berechnung des Gesamtergebnisses der Masterprüfung bleibt auf Antrag der oder 

des Studierenden bis zu eines der Module 

M.Gesch.01a   „Alte Geschichte“      (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.02a   „Mittelalter“       (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.03a   „Frühe Neuzeit“      (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.04a   „Neuzeit“       (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.05a   „Westeuropa“       (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.06a   „Osteuropa“       (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.07a   „Außereuropa“      (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.08a   „Wirtschafts- und Sozialgeschichte“    (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.103  „Deutschland im transnationalen Kontext“   (13 C / 4 SWS) 

M.Gesch.104a „Europäische Kolonialgeschichte“    (13 C / 4 SWS)  

M.Gesch.106  „Räume“       (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.107  „Konflikte“      (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.108  „Deutungen“       (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.109  „Beziehungen“     (15 C / 4 SWS) 

im Umfang von bis zu 15 C unberücksichtigt, indem die bestandene benotete Modulprüfung 

in eine unbenotete Modulprüfung umgewandelt wird. 2Diese Regelung gilt nur für das 

Fachstudium im Umfang von 78 C. 3Der Antrag muss spätestens vor Ausgabe des 

Prüfungszeugnisses gestellt werden; alternativ kann der Antrag einmalig vor einem Wechsel 

der Hochschule gestellt werden; der Antrag kann nur einmal gestellt und nach Umsetzung im 

Prüfungsverwaltungssystem nicht mehr zurückgenommen werden.“ 
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3. In § 10 (Inkrafttreten) wird Absatz 4 wie folgt angefügt: 

„(4) 1Studierende, die ihr Studium vor Inkrafttreten einer Änderung der vorliegenden 

Prüfungs- und Studienordnung begonnen haben und ununterbrochen in diesem Studiengang 

immatrikuliert oder für ein Modulpaket „Geschichte“ angemeldet waren, werden nach der 

Prüfungs- und Studienordnung in der vor Inkrafttreten der Änderung geltenden Fassung 

geprüft. 2Dies gilt im Falle noch abzulegender Prüfungen nicht für Modulübersicht und 

Modulbeschreibungen, sofern nicht der Vertrauensschutz einer oder eines Studierenden eine 

abweichende Entscheidung durch die Prüfungskommission gebietet. 3Eine abweichende 

Entscheidung ist insbesondere in den Fällen möglich, in denen eine Prüfungsleistung 

wiederholt werden kann oder ein Pflicht- oder erforderliches Wahlpflichtmodul wesentlich 

geändert oder aufgehoben wurde. 4Die Prüfungskommission kann hierzu allgemeine 

Regelungen treffen. 5Prüfungen nach einer vor Inkrafttreten einer Änderung der vorliegenden 

Prüfungs- und Studienordnung gültigen Fassung werden letztmals im vierten auf das 

Inkrafttreten der Änderung folgenden Semester abgenommen. 6Auf Antrag werden 

Studierende nach Satz 1 insgesamt nach den Bestimmungen der geänderten Ordnung 

geprüft.“ 

4. Anlage I (Modulübersicht) wird wie folgt neu gefasst: 

„Anlage I: Modulübersicht 

1. Master-Studiengang „Geschichte“ 

Es müssen mindestens 120 C erworben werden. 

a. Fachstudium im Umfang von 78 C 

aa. Fachstudium „Geschichte“ im Umfang von 78 C 

Es müssen Module im Umfang von insgesamt wenigstens 78 C nach Maßgabe der 

nachfolgenden Bestimmungen erfolgreich absolviert werden. 

i. Wahlpflichtmodule I 

Es muss folgendes Modul im Umfang von 3 C erfolgreich absolviert werden: 

M.Gesch.10        „Abschlussmodul“ (3 C / 2 SWS) 

ii. Wahlpflichtmodule II 

Es müssen drei der folgenden Module im Umfang von insgesamt 45 C erfolgreich absolviert 

werden: 

M.Gesch.01a   „Alte Geschichte“      (15 C / 4 SWS) 
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M.Gesch.02a   „Mittelalter“       (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.03a   „Frühe Neuzeit“      (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.04a   „Neuzeit“       (15 C / 4 SWS) 

iii. Wahlpflichtmodule III 

Es muss eines der folgenden Module im Umfang von 15 C erfolgreich absolviert werden: 

M.Gesch.05a   „Westeuropa“       (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.06a   „Osteuropa“       (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.07a   „Außereuropa“      (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.08a   „Wirtschafts- und Sozialgeschichte“    (15 C / 4 SWS) 

iv. Wahlpflichtmodule IV 

Es muss eines der folgenden Module im Umfang von 15 C erfolgreich absolviert werden: 

M.Gesch.09a  „Theorie“       (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.09f  „Methoden und Theorien der historischen  

Mediävistik“       (15 C / 6 SWS) 

bb. Fachstudium „Geschichte“ im Umfang von 78 C mit dem Studienschwerpunkt 

„Transkontinentale Europäische Geschichte in der Moderne“ 

Wird der Studienschwerpunkt „Transkontinentale Europäische Geschichte in der Moderne“ 

gewählt, müssen Module im Umfang von insgesamt wenigstens 78 C nach Maßgabe der 

nachfolgenden Bestimmungen erfolgreich absolviert werden. 

i. Wahlpflichtmodule I 

Es müssen folgende Module im Umfang von insgesamt 39 C erfolgreich absolviert werden: 

M.Gesch.09b „Theorie“        (12 C / 4 SWS) 

M.Gesch.101  „Transkontinentale Europäische Geschichte in der  

Moderne“        (4 C / 2 SWS) 

M.Gesch.103 „Deutschland im transnationalen Kontext“  (13 C / 4 SWS) 

M.Gesch.104b „Europäische Kolonialgeschichte“    (7 C / 2 SWS) 

M.Gesch.105 „Abschlussmodul“       (3 C / 2 SWS)  
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ii. Wahlpflichtmodule II 

Es muss eines der folgenden Module im Umfang von 15 C erfolgreich absolviert werden: 

M.Gesch.106  „Räume"       (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.107  „Konflikte"       (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.108  „Deutungen"       (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.109  „Beziehungen"      (15 C / 4 SWS) 

iii. Wahlpflichtmodule III 

Es müssen zwei der folgenden Module im Umfang von insgesamt 24 C erfolgreich absolviert 

werden: 

M.Gesch.01b   „Alte Geschichte“      (12 C / 4 SWS) 

M.Gesch.02b   „Mittelalter“       (12 C / 4 SWS) 

M.Gesch.03b   „Frühe Neuzeit“      (12 C / 4 SWS) 

M.Gesch.04b   „Neuzeit“       (12 C / 4 SWS) 

cc. Professionalisierungsbereich 

Es müssen Module im Umfang von 12 C aus dem zulässigen Angebot an 

Schlüsselkompetenzen erfolgreich absolviert werden. 

dd. Masterarbeit 

Durch die erfolgreiche Anfertigung der Masterarbeit werden 30 C erworben. 

b. Fachstudium im Umfang von 42 C 

aa. Fachstudium „Geschichte“ im Umfang von 42 C 

Es müssen Module im Umfang von insgesamt wenigstens 42 C nach Maßgabe der 

nachfolgenden Bestimmungen erfolgreich absolviert werden: 

i. Wahlpflichtmodule I 

Es muss folgendes Modul im Umfang von 3 C erfolgreich absolviert werden: 

M.Gesch.10   „Abschlussmodul“      (3 C / 2 SWS) 
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ii. Wahlpflichtmodule II 

Es muss eines der folgenden Module im Umfang von wenigstens 12 C erfolgreich absolviert 

werden: 

M.Gesch.09a   „Theorie“       (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.09b   „Theorie“       (12 C / 4 SWS) 

M.Gesch.09e „Methoden und Theorien der historischen  

Mediävistik“       (12 C / 4 SWS) 

M.Gesch.09f „Methoden und Theorien der historischen  

Mediävistik“       (15 C / 6 SWS) 

iii. Wahlpflichtmodule III 

Es müssen zwei der folgenden Module im Umfang von insgesamt wenigstens 24 C 

erfolgreich absolviert werden: 

M.Gesch.01a   „Alte Geschichte“      (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.01b   „Alte Geschichte“      (12 C / 4 SWS) 

M.Gesch.02a   „Mittelalter“       (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.02b   „Mittelalter“       (12 C / 4 SWS) 

M.Gesch.03a   „Frühe Neuzeit“      (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.03b   „Frühe Neuzeit“      (12 C / 4 SWS) 

M.Gesch.04a   „Neuzeit“       (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.04b   „Neuzeit“       (12 C / 4 SWS) 

M.Gesch.05a   „Westeuropa“       (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.05b   „Westeuropa“       (12 C / 4 SWS) 

M.Gesch.06a   „Osteuropa“       (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.06b   „Osteuropa“       (12 C / 4 SWS) 

M.Gesch.07a   „Außereuropa“      (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.07b   „Außereuropa“      (12 C / 4 SWS) 
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M.Gesch.08a   „Wirtschafts- und Sozialgeschichte“    (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.08b   „Wirtschafts- und Sozialgeschichte“    (12 C / 4 SWS) 

iv. Unter den Modulen nach Buchstaben ii. und iii. muss wenigstens ein Modul im Umfang 

von 15 C erfolgreich absolviert werden. Die Module sind so zu wählen, dass höchstens 

einmal ein Fachgebiet (M.Gesch.05a/b oder M.Gesch.06a/b oder M.Gesch.07a/b oder 

M.Gesch.08a/b) gewählt wird. Es können nur solche Module in das Gesamtergebnis 

eingehen, die unterschiedliche Namen tragen. 

v. Studierende, die ergänzend zum Fachstudium Geschichte im Umfang von 42 C das 

Modulpaket Osteuropäische Geschichte im Umfang von 36 C studieren, können die Module 

M.Gesch.03b und M.Gesch.04b nur einmal absolvieren.  

bb. Fachstudium „Geschichte“ im Umfang von 42 C mit dem Studienschwerpunkt 

„Transkontinentale Europäische Geschichte in der Moderne“ 

Wird der Studienschwerpunkt „Transkontinentale Europäische Geschichte in der Moderne“ 

gewählt, so müssen abweichend von Buchstaben aa. Module im Umfang von insgesamt 

wenigstens 42 C nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen erfolgreich absolviert 

werden. 

i. Wahlpflichtmodule I 

Es müssen folgende Module im Umfang von insgesamt 27 C erfolgreich absolviert werden: 

M.Gesch.101  „Transkontinentale Europäische Geschichte in der  

Moderne“        (4 C / 2 SWS) 

M.Gesch.103 „Deutschland im transnationalen Kontext“   (13 C / 4 SWS) 

M.Gesch.104b „Europäische Kolonialgeschichte“    (7 C / 2 SWS) 

M.Gesch.105 „Abschlussmodul“       (3 C / 2 SWS)  

ii. Wahlpflichtmodule II 

Es muss eines der folgenden Module im Umfang von 15 C erfolgreich absolviert werden: 

M.Gesch.106 „Räume“        (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.107 „Konflikte“        (15 C / 4 SWS) 
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M.Gesch.108  „Deutungen“       (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.109  „Beziehungen“      (15 C / 4 SWS) 

cc. Fachexterne Modulpakete 

Studierende haben ein zulässiges fachexternes Modulpaket im Umfang von 36 C oder zwei 

zulässige fachexterne Modulpakete im Umfang von jeweils 18 C erfolgreich zu absolvieren. 

dd. Professionalisierungsbereich 

Es müssen Module im Umfang von 12 C aus dem zulässigen Angebot an 

Schlüsselkompetenzen erfolgreich absolviert werden. 

ee. Masterarbeit 

Durch die erfolgreiche Anfertigung der Masterarbeit werden 30 C erworben. 

2. Modulpaket „Geschichte“ im Umfang von 36 C 

(belegbar ausschließlich innerhalb eines anderen geeigneten Master-Studiengangs) 

a. Zugangsvoraussetzungen 

Zugangsvoraussetzung für das Modulpaket „Geschichte“ im Umfang von 36 C sind 

Leistungen in der Geschichte im Umfang von wenigstens 51 C, darunter Leistungen in 

mindestens einem Aufbau- oder Vertiefungsmodul aus der mittelalterlichen und der neueren 

Geschichte im Umfang von jeweils wenigstens 6 C. 

b. Wahlpflichtmodule  

Es müssen Module im Umfang von 36 C nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 

erfolgreich absolviert werden. 

i. Wahlpflichtmodule I 

Es muss folgendes Modul im Umfang von 12 C erfolgreich absolviert werden: 

M.Gesch.09b   „Theorie“       (12 C / 4 SWS) 

ii. Wahlpflichtmodule II 

Es müssen zwei der folgenden Module im Umfang von insgesamt 24 C erfolgreich absolviert 

werden: 

M.Gesch.01b   „Alte Geschichte“      (12 C / 4 SWS) 
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M.Gesch.02b   „Mittelalter“       (12 C / 4 SWS) 

M.Gesch.03b   „Frühe Neuzeit“      (12 C / 4 SWS) 

M.Gesch.04b   „Neuzeit“       (12 C / 4 SWS) 

M.Gesch.05b   „Westeuropa“       (12 C / 4 SWS) 

M.Gesch.06b   „Osteuropa“       (12 C / 4 SWS) 

M.Gesch.07b   „Außereuropa“      (12 C / 4 SWS) 

M.Gesch.08b   „Wirtschafts- und Sozialgeschichte“    (12 C / 4 SWS) 

iii. Die Module sind so zu wählen, dass höchstens einmal ein Fachgebiet (M.Gesch.05b oder 

M.Gesch.06b oder M.Gesch.07b oder M.Gesch.08b) gewählt wird.  

iv. Studierende, welche das Modulpaket Geschichte im Umfang von 36 C im Rahmen des 

Master-Studiengangs Osteuropäische Geschichte im Umfang von 42 C studieren, können 

die Module M.Gesch.03b und M.Gesch.04b nur einmal absolvieren.  

3. Modulpaket „Transkontinentale Europäische Geschichte in der Moderne“ im  

Umfang von 36 C (belegbar ausschließlich innerhalb eines anderen geeigneten Master-

Studiengangs) 

a. Zugangsvoraussetzungen 

Zugangsvoraussetzung für das Modulpaket „Transkontinentale Europäische Geschichte in 

der Moderne“ im Umfang von 36 C sind Leistungen in der Geschichte im Umfang von 

wenigstens 51 C, darunter Leistungen in mindestens einem Aufbau- oder Vertiefungsmodul 

aus der neueren Geschichte im Umfang von jeweils wenigstens 6 C. 

b. Wahlpflichtmodule 

Es müssen nachfolgende Module im Umfang von insgesamt 36 C erfolgreich absolviert 

werden: 

M.Gesch.101 „Transkontinentale Europäische Geschichte in der  

Moderne“        (4 C / 2 SWS) 

M.Gesch.103 „Deutschland im transnationalen Kontext“   (13 C / 4 SWS)  

M.Gesch.104a „Europäische Kolonialgeschichte (Modulpaket)“  (13 C / 4 SWS)  
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M.Gesch.104c „Europäische Kolonialgeschichte“    (6 C / 2 SWS)“ 

5. Anlage II (Exemplarische Studienverlaufspläne) wird wie folgt neu gefasst: 
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Artikel 2 

Die Änderung tritt nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I der Georg-

August-Universität Göttingen zum 01.10.2013 in Kraft. 
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Philosophische Fakultät 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 10.07.2013 hat das 

Präsidium der Georg-August-Universität am 03.09.2013 die erste Änderung der Prüfungs- 

und Studienordnung für den konsekutiven Master-Studiengang „Griechische Philologie“ in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 26.10.2011 (Amtliche Mitteilungen I Nr. 14/2011  

S. 915) genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 2 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 

26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 

12.12.2012 (Nds. GVBl. S. 591); § 37 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 b) NHG, § 44 Abs. 1 S. 3 NHG). 

 

Artikel 1 

Die Prüfungs- und Studienordnung für den konsekutiven Master-Studiengang „Griechische 

Philologie“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.10.2011 (Amtliche Mitteilungen I  

Nr. 14/2011 S. 915) wird wie folgt geändert. 

1. In § 3 (Gliederung des Studiums, …) wird Absatz 9 wie folgt neu gefasst:  

„(9) Beleg-Empfehlung für 12 C Schlüsselkompetenzen:  

B.AOR.01 Altorientalistisches Einführungsmodul     (6 C) 

B.AOR.28 Überblick über die Geschichte des Alten Orient    (3 C) 

B.MNL.05 Textherstellung        (11 C) 

B.MNL.09 Lektüre mittel- und neulateinischer Texte     (8 C) 

SK.Kug.1a Grundlagen der Bildwissenschaft      (3 C) 

SK.Kug.1b Grundlagen der Bildwissenschaft      (6 C) 

SK.Kug.5a Geschichte der Bildmedien       (3 C) 

SK.Kug.5b Geschichte der Bildmedien       (6 C)“ 

 

2. Nach § 3 (Gliederung des Studiums, …) wird folgender § 3 a eingefügt: 

„§ 3 a Fachspezifische Prüfungsformen  

(1) Neben den gemäß APO vorgesehenen Prüfungsformen können im Master-Studiengang 

„Griechische Philologie“ Modulprüfungen als Exposé ausgestaltet sein. 
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(2) 1In einem Exposé wird eine Forschungsfrage zu einem Thema, das sich aus der 

Vorlesung ergibt, und die Vorgehensweise zu deren Beantwortung dargestellt sowie die 

Literaturrecherche dokumentiert.  2Das Exposé soll den Umfang von 32.000 Zeichen inkl. 

Leerzeichen nicht überschreiten.“ 

3. In § 9 (Inkrafttreten) wird Absatz 3 wie folgt neu gefasst: 

„(3) 1Studierende, die ihr Studium vor Inkrafttreten einer Änderung der vorliegenden 

Prüfungs- und Studienordnung begonnen haben und ununterbrochen in diesem Studiengang 

immatrikuliert oder ununterbrochen für das Modulpaket „Griechische Philologie“ angemeldet 

waren, werden nach der Prüfungs- und Studienordnung in der vor Inkrafttreten der Änderung 

geltenden Fassung geprüft. 2Dies gilt im Falle noch abzulegender Prüfungen nicht für 

Modulübersicht und Modulbeschreibungen, sofern nicht der Vertrauensschutz einer oder 

eines Studierenden eine abweichende Entscheidung durch die Prüfungskommission 

gebietet. 3Eine abweichende Entscheidung ist insbesondere in den Fällen möglich, in denen 

eine Prüfungsleistung wiederholt werden kann oder ein Pflicht- oder erforderliches 

Wahlpflichtmodul wesentlich geändert oder aufgehoben wurde. 4Die Prüfungskommission 

kann hierzu allgemeine Regelungen treffen. 5Prüfungen nach einer vor Inkrafttreten einer 

Änderung der vorliegenden Prüfungs- und Studienordnung gültigen Fassung werden 

letztmals im vierten auf das Inkrafttreten der Änderung folgenden Semester abgenommen. 

6Auf Antrag werden Studierende nach Satz 1 insgesamt nach den Bestimmungen der 

geänderten Ordnung geprüft.“ 

 

4. In Anlage II (Exemplarische Studienverlaufspläne) wird wie folgt neu gefasst: 
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„Anlage II: Exemplarische Studienverlaufspläne 
1. Fachstudium „Griechische Philologie“ im Umfang von 42 C in Verbindung mit Modulpaket „Lateinische Philologie“ im Umfang von 36 C 

Sem. 

Σ C 

Fachstudium „Griechische Philologie“ (42 C) Modulpaket „Lateinische 

Philologie“ (36 C) 

Professionalisierungsbereich 

(Schlüsselkompetenzen) (12 C) 

Modul Modul Modul Modul Modul Modul Modul 

1. 

 

Σ 30 C 

M.Gri.01 

„Griechische 

Literatur im 

Kontext“ 

(Pflicht) 

12 C 

  

M.Lat.01 

„Lateinische 

Literatur im 

Kontext“ 

(Wahlpflicht) 

12 C 

 

B.AOR.01     

„Altorientalistisches 

Einführungsmodul“  

(Wahl) 

6 C 

 

2. 

 

Σ 30C 

M.Gri.02 

„Griechische 

Sprache“ 

(Pflicht) 

12 C 

  

M.Lat.02 

„Lateinische 

Sprache“ 

(Wahlpflicht) 

12 C 

 

SK.Kug.1a 

„Grundlagen der 

Bildwissenschaft“ 

(Wahl) 

3 C 

B.AOR.28:      

„Überblick über die 

Geschichte des 

Alten Orient“ 

(Wahl) 

3C 

3. 

Σ 30 C 

M.Gri.03 

„Griechische 

Literatur in 

Tradition und 

Rezeption(Pflicht) 

12 C 

M.Gri.04 

„Anleitung zur 

eigenständigen 

Forschungsarbeit“ 

(Pflicht) 

6 C 

 

M.Lat.03 

„Lateinische 

Literatur in 

Tradition und 

Rezeption“ 

(Wahlpflicht) 

12 C 

   

4. 

Σ 30 C 
Master-Arbeit 

30 C 
    

Σ 120 C 42 C (+ 30 C) 36 C 12 C 
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2. Fachstudium „Griechische Philologie“ im Umfang von 42 C in Verbindung mit Modulpaket „Deutsche Philologie“ im Umfang von 36 C 

Sem. 

Σ C 

Fachstudium „Griechische Philologie“ (42 C) Modulpaket „Deutsche Philologie“ 
(36 C) 

Professionalisierungsbereich 
(Schlüsselkompetenzen) (12 C) 

Modul Modul Modul Modul Modul Modul Modul 

1. 

Σ 30 C 

 

M.Gri.01 

„Griechische 
Literatur im 

Kontext“ 

(Pflicht) 

12 C 

  

M.Ger.05 

„Historische und 
theoretische Grund-
kompetenzen der 

Literaturwissenschaft B“ 

(Wahlpflicht) 

12 C 

 

B.AOR.01     
„Altorientalistisches 
Einführungsmodul“   

(Wahl) 

6 C 

 

 

2. 

Σ 27 C 

 

M.Gri.02 

„Griechische 

Sprache“ 

(Pflicht) 
12 C 

  

M.Ger.06 

„Germanistische 
Mediävistik: Text und 

Kontext B“ 

(Wahlpflicht) 
12 C 

 

B.AOR.28:      
„Überblick über die 

Geschichte des 
Alten Orient“ 

(Wahl) 
3C 

 

3. 

Σ 33 C 

 

M.Gri.03 

„Griechische 
Literatur in 

Tradition und 
Rezeption“ 

(Pflicht) 
12 C 

M.Gri.04 

„Anleitung zur 
eigenständigen 

Forschungsarbeit
“ 

(Pflicht) 
6 C 

 

M.Ger.08 

„Philologie, Theorie, 
Methodologie integrativ 

B“ 

(Wahlpflicht) 
12 C 

 

SK.Kug.1a 

„Grundlagen der 
Bildwissenschaft“  

 (Wahl) 
3 C 

 

4. 

Σ 30 C 

Master-Arbeit 
30 C 

    

Σ 120 C 42 C (+30 C) 36 C 12 C 
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3. Fachstudium „Griechische Philologie“ im Umfang von 42 C in Verbindung mit Modulpaket „Deutsche Philologie“ im Umfang von 18 C und 
Modulpaket „Antike Kulturen – Geschichte des Altertums“ im Umfang von 18 C 

Sem. 

Σ C 

Fachstudium „Griechische Philologie“  
(42 C) 

Modulpaket 
„Deutsche 

Philologie“ (18 C) 

Modulpaket „Antike 
Kulturen – 

Geschichte des 
Altertums“ 

(18 C) 

Professionalisierungsbereich 
(Schlüsselkompetenzen) (12 C) 

Modul Modul Modul Modul Modul Modul Modul 

1. 

Σ 30 C 

M.Gri.01 
„Griechische 
Literatur im 

Kontext“ 
(Pflicht) 

12 C 

  

M.Ger.09 
„Historische und 

theoretische 
Grundkompeten-zen 

der Literatur-
wissenschaft C“ 

(Wahlpflicht) 
9 C 

M.ALTER.12 
„Antike 

Politikgeschichte“ 
(Wahlpflicht) 

6 C 

B.AOR.01     
„Altorientalistisches 
Einführungsmodul“  

(Wahl) 
6 C 

 

 

2. 

Σ 30 C 

M.Gri.02 
„Griechische 

Sprache“ 
(Pflicht) 

12 C 

  

M.Ger.11 
„Diachrone und 

synchrone Aspekte 
der deutschen 
Grammatik C“ 
(Wahlpflicht) 

9 C 

M.ALTER.16 
„Lektüreübung zur 

antiken 
Politikgeschichte“ 

(Wahlpflicht) 
6 C 

B.AOR.28:      
„Überblick über die 

Geschichte des Alten 
Orient“ 
(Wahl) 

3C 

 

3. 

Σ 30 C 

M.Gri.03 
„Griechische 
Literatur in 

Tradition und 
Rezeption“ 

(Pflicht) 
12 C 

M.Gri.04 
„Anleitung zur 

eigenständigen 
Forschungsarbeit “ 

(Pflicht) 
6 C 

  

M.ALTER.13 
„Antike Religions-

geschichte“ 
(Wahlpflicht) 

6 C 

SK.Kug.1a 
„Grundlagen der 
Bildwissenschaft“  

(Wahl) 
3 C 

 

4. 

Σ 30 C 

Master-Arbeit 
30 C 

    

Σ 120 C 42 C (+30 C) 18 C 18 C 12 C 
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4. Modulpaket „Griechische Philologie“ im Umfang von 36 C anderen Master-Studiengängen 

Sem. 

Σ C 

Modulpaket „ Griechische Philologie“ (36 C)    

Modul Modul Modul    

 

1. 

 

Σ 12 C 

 

M.Gri.01 

„Griechische 

Literatur im Kontext“ 

(Wahlpflicht) 

12 C 

  

  

  

 

2. 

 

Σ 12 C 

M.Gri.02 

„Griechische 

Sprache“ 

(Wahlpflicht) 

12 C 

  

  

  

 

3. 

 

Σ 12 C 

 

M.Gri.03 

„Griechische 

Literatur in Tradition 

und Rezeption“ 

(Wahlpflicht) 

12 C 

 

 

 

  

  

 

4. 

 

Σ 0 C 

   

  

  

Σ 36 C“     
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Artikel 2 

Die Änderung tritt nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I der Georg-

August-Universität Göttingen zum 01.10.2013 in Kraft. 

 

 

Philosophische Fakultät 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 10.07.2013 hat das 

Präsidium der Georg-August-Universität am 03.09.2013 die zweite Änderung der Prüfungs- 

und Studienordnung für den konsekutiven Master-Studiengang „Iranistik“ in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 06.10.2011 (Amtliche Mitteilungen Nr. 9/2011 S. 578), zuletzt 

geändert durch Beschluss des Präsidiums vom 11.09.2012 (Amtliche Mitteilungen I  

Nr. 34/2012 S. 1753) genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 2 NHG in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 

Gesetzes vom 12.12.2012 (Nds. GVBl. S. 591); § 37 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 b) NHG, § 44 Abs. 1 

S. 3 NHG). 

 

Artikel 1 

Die Prüfungs- und Studienordnung für den konsekutiven Master-Studiengang „Iranistik“ in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 06.10.2011 (Amtliche Mitteilungen Nr. 9/2011  

S. 578), zuletzt geändert durch Beschluss des Präsidiums vom 11.09.2012 (Amtliche 

Mitteilungen I Nr. 34/2012 S. 1753), wird wie folgt geändert. 

1. In § 8 (Inkrafttreten) wird Absatz 3 wie folgt neu gefasst: 

„(3) 1Studierende, die ihr Studium vor Inkrafttreten einer Änderung der vorliegenden 

Prüfungs- und Studienordnung begonnen haben und ununterbrochen in diesem Studiengang 

immatrikuliert oder ununterbrochen für ein Modulpaket „Iranistik“ angemeldet waren, werden 

nach der Prüfungs- und Studienordnung in der vor Inkrafttreten der Änderung geltenden 

Fassung geprüft. 2Dies gilt im Falle noch abzulegender Prüfungen nicht für Modulübersicht 

und Modulbeschreibungen, sofern nicht der Vertrauensschutz einer oder eines Studierenden 

eine abweichende Entscheidung durch die Prüfungskommission gebietet. 3Eine 

abweichende Entscheidung ist insbesondere in den Fällen möglich, in denen eine 

Prüfungsleistung wiederholt werden kann oder ein Pflicht- oder erforderliches 

Wahlpflichtmodul wesentlich geändert oder aufgehoben wurde. 4Die Prüfungskommission 

kann hierzu allgemeine Regelungen treffen. 5Prüfungen nach einer vor Inkrafttreten einer 
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Änderung der vorliegenden Prüfungs- und Studienordnung gültigen Fassung werden 

letztmals im vierten auf das Inkrafttreten der Änderung folgenden Semester abgenommen. 

6Auf Antrag werden Studierende nach Satz 1 insgesamt nach den Bestimmungen der 

geänderten Ordnung geprüft.“ 

2. Anlage I (Modulübersicht) wird wie folgt neu gefasst:  

„Anlage I: Modulübersicht 

1. Master-Studiengang „Iranistik“ 

Es müssen mindestens 120 C erworben werden. 

a. Fachstudium Iranistik 

Es müssen Module im Umfang von insgesamt wenigstens 42 C nach Maßgabe der 

folgenden Bestimmungen erfolgreich absolviert werden. 

aa. Pflichtmodule 

Es müssen folgende Module im Umfang von insgesamt 30 C erfolgreich absolviert werden: 

M.Ira.101 „Aspekte iranischer religiöser Traditionen“    (9 C / 4 SWS) 

M.Ira.103 „Geschichtsbilder im iranischen Kulturraum“   (9 C / 4 SWS)  

M.Ira.105 „Methoden und Theorien zwischen Text- und  

Kulturwissenschaften“      (6 C/ 4 SWS) 

M.Ira.112 „Kulturelle Traditionen, Medien und Kommunikation  

in iranischen Gesellschaften“     (6 C / 4 SWS) 

bb. Wahlpflichtmodule 

Es müssen Module im Umfang von insgesamt wenigstens 12 C aus dem folgenden Angebot 

erfolgreich absolviert werden: 

M.Ira.102 „Vorislamische Sprache im iranischen Kulturraum 1“  (3 C/ 2 SWS) 

M.Ira.102a „Vertiefung Vorislamische Sprache im iranischen  

Kulturraum 1“        (3 C/ 2 SWS) 

M.Ira.104 „Vorislamische Sprache im iranischen Kulturraum 2“  (3 C/ 2 SWS) 

M.Ira.104a „Vertiefung Vorislamische Sprache im iranischen  

Kulturraum 2“        (3 C/ 2 SWS) 
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M.Ira.108 „Kurdische Sprachübung II“      (6 C / 4 SWS) 

M.Ira.109 „Kurdischsprachige Medien“      (6 C/ 4 SWS) 

M.Ira.110 „Lektüre und Analyse persischer Literatur“    (6 C, 4 SWS) 

M.Ira.111 „Iranische Archäologie und Kunst“     (3 C/ 2 SWS) 

b. Fachexterne Modulpakete 

Studierende haben ein zulässiges fachexternes Modulpaket im Umfang von 36 C oder zwei 

zulässige fachexterne Modulpakete im Umfang von jeweils 18 C erfolgreich zu absolvieren. 

c. Professionalisierungsbereich 

Es müssen Module im Umfang von 12 C aus dem zulässigen Angebot an 

Schlüsselkompetenzen erfolgreich absolviert werden. 

d. Masterarbeit 

Durch die erfolgreiche Anfertigung der Masterarbeit werden 30 C erworben. 

2. Modulpakete des Studiengebiets Iranistik 

(belegbar ausschließlich innerhalb eines anderen Master-Studiengangs) 

a. Modulpaket „Iranistik“ im Umfang von 36 C 

aa. Zugangsvoraussetzungen 

Zugangsvoraussetzung sind Leistungen in der Iranistik im Umfang von wenigstens 50 

Anrechnungspunkten, darunter grundlegende Kenntnisse des Neupersischen (im Umfang 

von wenigstens 18 Anrechnungspunkten) und Grundkenntnisse der iranischen 

Kulturgeschichte (im Umfang von wenigstens 12 Anrechnungspunkten). 

bb. Wahlpflichtmodule 

Es müssen Module im Umfang von insgesamt 36 C nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen erfolgreich absolviert werden. 

i. Wahlpflichtmodule A 

Es müssen folgende Module im Umfang von insgesamt 24 C erfolgreich absolviert werden: 

M.Ira.101a „Aspekte iranischer religiöser Traditionen“    (6 C / 4 SWS) 

M.Ira.103a „Geschichtsbilder im iranischen Kulturraum“   (6 C / 4 SWS) 

M.Ira.105 „Methoden und Theorien zwischen Text- und  

Kulturwissenschaften“      (6 C/ 2 SWS) 
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M.Ira.112 „Kulturelle Traditionen, Medien und Kommunikation  

in iranischen Gesellschaften“     (6 C / 4 SWS) 

ii. Wahlpflichtmodule B 

Es müssen wenigstens zwei der folgenden Module im Umfang von insgesamt wenigstens  

12 C erfolgreich absolviert werden: 

M.Ira.102 „Vorislamische Sprache im iranischen Kulturraum 1“  (3 C/ 2 SWS) 

M.Ira.102a „Vertiefung Vorislamische Sprache im iranischen  

Kulturraum 1“        (3 C/ 2 SWS) 

M.Ira.104 „Vorislamische Sprache im iranischen Kulturraum 2“  (3 C/ 2 SWS) 

M.Ira.104a „Vertiefung Vorislamische Sprache im iranischen  

Kulturraum 2“        (3 C/ 2 SWS) 

M.Ira.108 „Kurdische Sprachübung II“      (6 C / 4 SWS) 

M.Ira.109 „Kurdischsprachige Medien“      (6 C/ 4 SWS) 

M.Ira.110 „Lektüre und Analyse persischer Literatur“    (6 C, 4 SWS) 

M.Ira.111 „Iranische Archäologie und Kunst“     (3 C/ 2 SWS) 

b. Modulpaket „Iranistik“ im Umfang von 18 C 

(belegbar ausschließlich innerhalb eines anderen Master-Studiengangs) 

aa. Zugangsvoraussetzungen 

keine 

bb. Wahlpflichtmodule 

Es müssen Module im Umfang von insgesamt 18 C nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen erfolgreich absolviert werden. 

i. Wahlpflichtmodule A 

Es müssen folgende Module im Umfang von insgesamt 12 C erfolgreich absolviert werden: 

M.Ira.101a „Aspekte iranischer religiöser Traditionen“    (6 C / 4 SWS) 

M.Ira.103a „Geschichtsbilder im iranischen Kulturraum“   (6 C / 4 SWS) 
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ii. Wahlpflichtmodule B 

Es muss wenigstens eines der folgenden Module im Umfang von insgesamt wenigstens 6 C 

erfolgreich absolviert werden: 

M.Ira.102 „Vorislamische Sprache im iranischen Kulturraum 1“  (3 C / 2 SWS) 

M.Ira.102a „Vertiefung Vorislamische Sprache im iranischen  

Kulturraum 1“        (3 C/ 2 SWS) 

M.Ira.104 „Vorislamische Sprache im iranischen Kulturraum 2“  (3 C / 2 SWS) 

M.Ira.104a „Vertiefung Vorislamische Sprache im iranischen  

Kulturraum 2“        (3 C/ 2 SWS) 

M.Ira.108 „Kurdische Sprachübung II“      (6 C / 4 SWS) 

M.Ira.109 „Kurdischsprachige Medien“      (6 C/ 4 SWS) 

M.Ira.110 „Lektüre und Analyse persischer Literatur“    (6 C, 4 SWS) 

M.Ira.111 „Iranische Archäologie und Kunst“     (3 C/ 2 SWS) 

M.Ira.112 „Kulturelle Traditionen, Medien und Kommunikation  

in iranischen Gesellschaften“     (6 C / 4 SWS)“ 

 

3. Anlage II (Exemplarische Studienverlaufspläne) wird wie folgt neu gefasst: 
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„Anlage II   Exemplarische Studienverlaufspläne 

1. Fachstudium „Iranistik“ im Umfang von 42 C in Verbindung mit einem 36 C Modulpaket „Arabistik/Islamwissenschaft“ (Beginn im WiSe) 

Sem. 

Σ C 

Fachstudium 
„Iranistik“ (42 C) 

Modulpaket 
„Arabistik/Islamwissenschaft“ 

(36 C) 

Professionalisierungsbereich 
(Schlüsselkompetenzen)  

(12 C) 

Modul Modul Modul Modul Modul Modul 

1. 

Σ 30 C 

M.Ira.101 
„Aspekte iranischer 

religiöser Traditionen“ 
(Pflicht) 

9 C 

M.Ira.108 

„Kurdische 
Sprachübung II“ 

(Wahlpflicht) 
6 C  

M.Ira.109 

„Kurdischsprachige 
Medien“ 

(Wahlpflicht) 

6 C 

M.Ara.01 

„Textlektüre und 
Diskussion für 

Fortgeschrittene“ 

(Wahlpflicht) 

6 C 

M.Ara.04a 

„Geschichte und 
Kultur des Islams“ 

(Wahlpflicht) 
6 C 

SK.IKG-ISZ.17  

„Empirische Daten verschriftlichen 
für Studierende der Geistes- und 

Sozialwissenschaften“ 
(Wahl) 

3 C 

2. 

Σ 30 C 

M.Ira.103 

„Geschichtsbilder im 
iranischen Kulturraum“ 

(Pflicht) 
9 C 

M.Ira.105 

„Methoden und 
Theorien zwischen 

Text- und 
Kulturwissenschaften“ 

(Pflicht) 
6 C 

M.Ara.05a 
„Religion des 

Islams“ 
(Wahlpflicht) 

6 C 

SK.IKG-ISZ.19 
„Exposés verfassen“ 

(Wahl) 
3 C 

3. 

Σ 30 C 

M.Ira.112 
„Kulturelle Traditionen, Medien und 

Kommunikation in iranischen Gesellschaften“ 
(Pflicht) 

6 C 

 

B.Antik.25 
„Hebräisch I“ 
(Wahlpflicht)“ 

12 C 

M.Ara.06a 
„Arabische 
Literatur“ 

(Wahlpflicht) 
6 C 

SK.IKG-ISZ.8 
„Bewerbungen 

schreiben I“ 
(Wahl) 

3 C 

SK.IKG-ISZ.15 
„Journalistisches 

Schreiben I“ 
(Wahl) 

3 C 

4. 

Σ 30 C 

Master-Arbeit  
30 C   

Σ 120 C 42 C (+30 C) 36 C 12 C 
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2. Fachstudium „Iranistik“ im Umfang von 42 C in Verbindung mit einem 36 C Modulpaket „Deutsche Philologie“ (Beginn im SoSe) 

Sem. 

Σ C 

Fachstudium 
„Iranistik“ (42 C) 

Modulpaket „Deutsche 
Philologie“ 

(36 C) 

Professionalisierungsbereich 
(Schlüsselkompetenzen)  

(12 C) 

Modul Modul Modul Modul Modul 

1. 

Σ 30 C 

M.Ira.103 

„Geschichtsbilder im 
iranischen Kulturraum“ 

(Pflicht) 
9 C 

M.Ira.105 

„Methoden und Theorien 
zwischen Text- und 

Kulturwissenschaften“ 
(Pflicht) 

6 C 

 

M.Ger.05 

„Historische und theoretische 
Grundkompetenzen der Literatur-

wissenschaft B“ 
(Wahlpflicht) 

12 C 

SK.IKG-ISZ.17 

„Empirische Daten verschriftlichen 
für Studierende der Geistes- und 

Sozialwissenschaften“ 
(Wahl) 

3 C 

2. 

Σ 33 C 
M.Ira.101 

„Aspekte iranischer 
religiöser Traditionen“ 

(Pflicht) 
9 C 

M.Ira.112 
„Kulturelle Traditionen, 

Medien und 
Kommunikation in 

iranischen 
Gesellschaften“ 

(Pflicht) 
6 C  

M.Ira.109 

„Kurdischsprachige 
Medien“ 

(Wahlpflicht) 

6 C 

M.Ger.06 

„Germanistische Mediävistik: Text 
und Kontext B“ 

(Wahlpflicht) 

12 C 

 SK.IKG-ISZ.19 

„Exposés verfassen“ 

(Wahl) 

3 C 

3. 

Σ 24 C 
M.Ira.110 

„Lektüre und Analyse 
persischer Literatur“ 

(Wahlpflicht) 
6 C 

 

M.Ger.08 

„Philologie, Theorie, 
Methodologie integrativ B“ 

(Wahlpflicht) 

12 C 

SK.IKG-ISZ.8 

„Bewerbungen 
schreiben I“ 

(Wahl) 

3 C 

SK.IKG-ISZ.15 

„Journalistisches 
Schreiben I“ 

(Wahl) 

3 C 

4. 

Σ 33 C 

Master-Arbeit 
30 C 

  

Σ 120 C 42 C (+30 C) 36 C 12 C 
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3. Fachstudium „Iranistik“ im Umfang von 42 C in Verbindung mit Modulpaket „Deutsche Philologie“ im Umfang von 18 C und Modulpaket „Linguistik“im 
Umfang von 18 C (Beginn im WiSe) 

Sem. 

Σ C 

Fachstudium 
„Iranistik“ (42 C) 

 

Modulpaket 
„Deutsche 

Philologie“ (18 C) 

Modulpaket 
„Linguistik“ 

(18 C) 

Professionalisierungsbereich 
(Schlüsselkompetenzen)  

(12 C) 

Modul Modul Modul Modul Modul Modul 

1. 

Σ 36 C 

 

M.Ira.101 
„Aspekte iranischer 

religiöser Traditionen“ 
(Pflicht) 

9 C 

M.Ira.108 
„Kurdische  

Sprachübung II“ 
(Wahlpflicht) 

6 C 

 

M.Ger.09 
„Historische und 

theoretische 
Grundkompetenzen 
der Literaturwissen- 

schaft C“ 
(Wahlpflicht) 

9 C 

M.Ling.01 
„Theoretische 

Linguistik“ 

(Wahlpflicht) 

12 C 

 

2. 

 

Σ 30 C 

 

M.Ira.103 
„Geschichtsbilder im 

iranischen Raum“ 
(Pflicht) 

9 C 

M.Ira.105 
„Methoden und 

Theorien zwischen 
Text- und 

Kulturwissenschaften“ 
(Pflicht) 

6 C 

M.Ira.109 

„Kurdischsprachige 
Medien“ 

(Wahlpflicht) 

6 C 

 

M.Ling.08b 
„Textlinguistik 

und 
Diskurstheorie“ 

(Wahlpflicht) 
6 C 

 SK.IKG-ZQ.71 
„Interkulturelle Germanistik“ 

(Wahl) 

6 C 

3. 

Σ 24 C 

 

M.Ira.112 

„Kulturelle Traditionen, Medien und 
Kommunikation in iranischen Gesellschaften“ 

(Pflicht) 
6 C 

M.Ger.11 

„Diachrone und 
synchrone Aspekte 

der deutschen  
Grammatik C“ 
(Wahlpflicht) 

9 C 

 

SK.IKG-ISZ.24 

„Bewerbungen 
schreiben I“ 

(Wahl) 
3 C 

SK.IKG-ISZ.15 

„Journalistisches 
Schreiben I“ 

(Wahl) 
3 C 

4. 

Σ 30 C 

Master-Arbeit  
30 C 

 

 

Σ 120 C 42 C (+30 C) 36 C 12 C 
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4. Modulpakete „Iranistik“ im Umfang von 36 C und 18 C in anderen Master-Studiengängen (Beginn im WiSe) 

Sem. 

Σ C 

Modulpaket „Iranistik“ (36 C)  
Sem. 

Σ C 

Modulpaket „Iranistik“(18 C) 

Modul Modul Modul  Modul Modul 

1. 

Σ 12 C 

 

M.Ira.101a 

„Aspekte iranischer 
religiöser 

Traditionen“ 

(Wahlpflicht) 

6 C 

M.Ira.108 

„Kurdische 
Sprachübung II“ 

(Wahlpflicht) 

6 C  

 

 1. 

Σ 6 C 

M.Ira.101a 

„Aspekte iranischer 
religiöser 

Traditionen“ 

(Wahlpflicht) 

6 C 

 

2. 

Σ 15 C 
M.Ira.103a 

„Geschichtsbilder im 
iranischen 

Kulturraum“ 

(Wahlpflicht)6 C 

M.Ira.105 

„Methoden und 
Theorien zwischen 
Text- und Kultur-
wissenschaften“ 

(Wahlpflicht) 

6 C 

M.Ira.109 

„Kurdischsprachige 
Medien“ 

(Wahlpflicht) 

6 C 

 2. 

Σ 6 C 

 

M.Ira.103a 

„Geschichtsbilder im 
iranischen 

Kulturraum“ 

(Wahlpflicht) 

6 C 

 

3. 

Σ 9 C 

M.Ira.112 

„Kulturelle Traditionen, Medien und 
Kommunikation in iranischen Gesellschaften“ 

(Pflicht) 

6 C  

 3. 

Σ 6 C 

 

M.Ira.112 

„Kulturelle Traditionen, Medien und 
Kommunikation in iranischen Gesellschaften“ 

(Wahlpflicht) 

6 C 

4. 

Σ 0 C 

 

 4. 

Σ 0 C 

 

Σ 36 C   Σ 18 C  
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5. Modulpakete „Iranistik“ im Umfang von 36 C und 18 C in anderen Master-Studiengängen (Beginn im SoSe) 

 

Sem. 

Σ C 

Modulpaket „Iranistik“ (36 C)  
Sem. 

Σ C 

Modulpaket „Iranistik“(18 C) 

Modul Modul Modul  Modul Modul 

1. 

 

Σ 12 C 

 

M.Ira.103a 

„Geschichtsbilder 
im iranischen 
Kulturraum“ 

(Wahlpflicht) 

6 C 

M.Ira.105 

„Methoden und Theorien zwischen 
Text- und Kulturwissenschaften“ 

(Wahlpflicht) 

6 C 

 

 1. 

 

Σ 6 C 

 

M.Ira.103a 

„Geschichtsbilder im 
iranischen 

Kulturraum“ 

(Wahlpflicht) 

6 C 

 

2. 

 

Σ 15 C 

 

M.Ira.101a 

„Aspekte 
iranischer 
religiöser 

Traditionen“ 

(Wahlpflicht) 

6 C 

M.Ira.112 

„Kulturelle Traditionen, Medien 
und Kommunikation in iranischen 

Gesellschaften“  

(Wahlpflicht) 

6 C 

 

M.Ira.109 

„Kurdisch-
sprachige 
Medien“ 

(Wahlpflicht) 

6 C 

 2. 

 

Σ 12 C 

 

M.Ira.101a 

„Aspekte iranischer 
religiöser 

Traditionen“ 

(Wahlpflicht) 

6 C 

  

M.Ira.112 

„Kulturelle Traditionen, Medien 
und Kommunikation in iranischen 

Gesellschaften“ 

(Wahlpflicht) 

6 C  

3. 

 

Σ 6 C 

M.Ira.110 

„Lektüre und 
Analyse 

persischer 
Literatur“ 

(Wahlpflicht) 

6 C 

 

 3. 

 

Σ 0 C 

  

4. 

Σ 3 C 
 

 4. 

Σ 0 C 
 

Σ 36 C   Σ 18 C“  
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Artikel 2 

Die Änderung tritt nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I der Georg-

August-Universität Göttingen zum 01.10.2013 in Kraft. 

 

 

Philosophische Fakultät 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 10.07.2013 hat das 

Präsidium der Georg-August-Universität am 03.09.2013 die erste Änderung der Prüfungs- 

und Studienordnung für den konsekutiven Master-Studiengang „Lateinische Philologie“ in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 26.10.2011 (Amtliche Mitteilungen I Nr. 14/2011 S. 877) 

genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 2 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 

(Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12.12.2012 (Nds. 

GVBl. S. 591); § 37 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 b) NHG, § 44 Abs. 1 S. 3 NHG). 

 

Artikel 1 

Die Prüfungs- und Studienordnung für den konsekutiven Master-Studiengang „Lateinische 

Philologie“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.10.2011 (Amtliche Mitteilungen I  

Nr. 14/2011 S. 877) wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 (Gliederung des Studiums, …) wird Absatz 9 wie folgt neu gefasst:  

„(9) Beleg-Empfehlung für 12 C Schlüsselkompetenzen:  

B.AOR.01 Altorientalistisches Einführungsmodul     (6 C) 

B.AOR.28 Überblick über die Geschichte des Alten Orient    (3 C) 

B.MNL.05 Textherstellung        (11 C) 

B.MNL.09 Lektüre mittel- und neulateinischer Texte     (8 C) 

SK.Kug.1a Grundlagen der Bildwissenschaft      (3 C) 

SK.Kug.1b Grundlagen der Bildwissenschaft      (6 C) 
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SK.Kug.5a Geschichte der Bildmedien       (3 C) 

SK.Kug.5b Geschichte der Bildmedien       (6 C)“ 

 

2. Nach § 3 (Gliederung des Studiums, …) wird folgender § 3 a eingefügt: 

„§ 3 a Fachspezifische Prüfungsformen  

(1) Neben den gemäß APO vorgesehenen Prüfungsformen können im Master-Studiengang 

„Griechische Philologie“ Modulprüfungen als Exposé ausgestaltet sein. 

(2) 1In einem Exposé wird eine Forschungsfrage zu einem Thema, das sich aus der 

Vorlesung ergibt, und die Vorgehensweise zu deren Beantwortung dargestellt sowie die 

Literaturrecherche dokumentiert.  2Das Exposé soll den Umfang von 32.000 Zeichen inkl. 

Leerzeichen nicht überschreiten.“ 

3. In § 9 (Inkrafttreten) wird Absatz 3 wie folgt neu gefasst: 

„(3) 1Studierende, die ihr Studium vor Inkrafttreten einer Änderung der vorliegenden 

Prüfungs- und Studienordnung begonnen haben und ununterbrochen in diesem Studiengang 

immatrikuliert oder ununterbrochen für das Modulpaket „Lateinische Philologie“ angemeldet 

waren, werden nach der Prüfungs- und Studienordnung in der vor Inkrafttreten der Änderung 

geltenden Fassung geprüft. 2Dies gilt im Falle noch abzulegender Prüfungen nicht für 

Modulübersicht und Modulbeschreibungen, sofern nicht der Vertrauensschutz einer oder 

eines Studierenden eine abweichende Entscheidung durch die Prüfungskommission 

gebietet. 3Eine abweichende Entscheidung ist insbesondere in den Fällen möglich, in denen 

eine Prüfungsleistung wiederholt werden kann oder ein Pflicht- oder erforderliches 

Wahlpflichtmodul wesentlich geändert oder aufgehoben wurde. 4Die Prüfungskommission 

kann hierzu allgemeine Regelungen treffen. 5Prüfungen nach einer vor Inkrafttreten einer 

Änderung der vorliegenden Prüfungs- und Studienordnung gültigen Fassung werden 

letztmals im vierten auf das Inkrafttreten der Änderung folgenden Semester abgenommen. 

6Auf Antrag werden Studierende nach Satz 1 insgesamt nach den Bestimmungen der 

geänderten Ordnung geprüft.“ 

 

4. Anlage I (Modulübersicht) wird wie folgt neu gefasst: 
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„Anlage I: Modulübersicht 

1. Master-Studiengang „Lateinische Philologie“  

Es müssen mindestens 120 C erworben werden. 

a. Fachstudium Lateinische Philologie im Umfang von 42 C 

Es müssen Module im Umfang von insgesamt 42 C nach Maßgabe der nachfolgenden 

Bestimmungen erfolgreich absolviert werden. 

aa. Pflichtmodule 

Es müssen folgende drei Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 30 C erfolgreich absolviert 

werden: 

M.Lat.01 „Lateinische Literatur im Kontext“     (12 C / 4 SWS) 

M.Lat.02 „Lateinische Sprache“      (12 C / 4 SWS) 

M.Lat.04 „Anleitung zur eigenständigen Forschungsarbeit“   (6 C / 2 SWS) 

bb. Wahlpflichtmodule  

Es muss eines der folgenden Wahlpflichtmodule im Umfang 12 C erfolgreich absolviert werden: 

M.Lat.03 „Lateinische Literatur in Tradition und Rezeption“   (12 C / 6 SWS) 

M.MNL.04a „Poetik und Stilistik im kulturellen Zusammenhang“  (12 C / 4 SWS) 

b. Fachexterne Modulpakete 

Studierende haben ein zulässiges fachexternes Modulpaket im Umfang von 36 C oder zwei 

zulässige fachexterne Modulpakete im Umfang von jeweils 18 C erfolgreich zu absolvieren. 

c. Professionalisierungsbereich 

Es müssen Module im Umfang von 12 C aus dem zulässigen Angebot an 

Schlüsselkompetenzen erfolgreich absolviert werden. 

d. Masterarbeit 

Durch die erfolgreiche Anfertigung der Masterarbeit werden 30 C erworben. 

  



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 18.09.2013/Nr. 40 Seite 1449 

 

2. Modulpaket „Lateinische Philologie“ im Umfang von 36 C 

(ausschließlich im Rahmen eines anderen geeigneten Master-Studiengangs belegbar) 

a. Zugangsvoraussetzungen 

Zugangsvoraussetzung zum Modulpaket „Lateinische Philologie“ im Umfang von 36 C ist der 

Nachweis des Graecums und des Latinums. 

b. Wahlpflichtmodule 

Es müssen Module im Umfang von insgesamt 36 C nach Maßgabe der nachfolgenden 

Bestimmungen erfolgreich absolviert werden. 

aa. Wahlpflichtmodule I 

Es müssen folgende zwei Wahlpflichtmodule im Umfang von insgesamt 24 C erfolgreich 

absolviert werden: 

M.Lat.01 „Lateinische Literatur im Kontext“     (12 C / 4 SWS) 

M.Lat.02 „Lateinische Sprache“      (12 C / 4 SWS) 

bb. Wahlpflichtmodule II 

Es muss eines der folgenden Wahlpflichtmodule im Umfang 12 C erfolgreich absolviert werden: 

M.Lat.03 „Lateinische Literatur in Tradition und Rezeption“   (12 C / 6 SWS) 

M.MNL.04a „Poetik und Stilistik im kulturellen Zusammenhang“  (12 C / 4 SWS)“ 

 

5. Anlage II (Exemplarische Studienverlaufspläne) wird wie folgt neu gefasst: 
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4. Modulpaket „Lateinische Philologie“ im Umfang von 36 C anderen Master-Studiengängen 

 

Artikel 2 

Die Änderung tritt nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I der Georg-

August-Universität Göttingen zum 01.10.2013 in Kraft. 

 

  

Sem. 

Σ C 

Modulpaket „ Lateinische Philologie“ (36 C)    

Modul Modul Modul    

1. 

 

Σ 12 C 

M.Lat.01 

„Lateinische Literatur 

im Kontext“ 

(Wahlpflicht) 

12 C 

  

  

  

2. 

 

Σ 12 C 

M.Lat.02 

„Lateinische 

Sprache“ 

(Wahlpflicht) 

12 C 

  

  

  

3. 

 

Σ 12 C 

 

M.Lat.03 

„Lateinische Literatur 

in Tradition und 

Rezeption“ 

(Wahlpflicht) 

12 C 

  

  

  

4. 

 

Σ 0 C 

   

  

  

Σ 36 C“     
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Philosophische Fakultät 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 10.07.2013 hat das 

Präsidium der Georg-August-Universität am 03.09.2013 die erste Änderung der Prüfungs- 

und Studienordnung für den konsekutiven Master-Studiengang „Osteuropäische Geschichte“ 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2010 (Amtliche Mitteilungen Nr. 40/2010  

S. 4088) genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 2 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 

26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 

12.12.2012 (Nds. GVBl. S. 591); § 37 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 b) NHG, § 44 Abs. 1 S. 3 NHG). 

 

Artikel 1 

Die Prüfungs- und Studienordnung für den konsekutiven Master-Studiengang 

„Osteuropäische Geschichte“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2010 

(Amtliche Mitteilungen Nr. 40/2010 S. 4088) wird wie folgt geändert. 

 

1. In § 10 (Inkrafttreten) wird Absatz 3 wie folgt neu gefasst: 

„(3) 1Studierende, die ihr Studium vor Inkrafttreten einer Änderung der vorliegenden 

Prüfungs- und Studienordnung begonnen haben und ununterbrochen in diesem Studiengang 

immatrikuliert oder für ein Modulpaket „Osteuropäische Geschichte“ angemeldet waren, 

werden nach der Prüfungs- und Studienordnung in der vor Inkrafttreten der Änderung 

geltenden Fassung geprüft. 2Dies gilt im Falle noch abzulegender Prüfungen nicht für 

Modulübersicht und Modulbeschreibungen, sofern nicht der Vertrauensschutz einer oder 

eines Studierenden eine abweichende Entscheidung durch die Prüfungskommission 

gebietet. 3Eine abweichende Entscheidung ist insbesondere in den Fällen möglich, in denen 

eine Prüfungsleistung wiederholt werden kann oder ein Pflicht- oder erforderliches 

Wahlpflichtmodul wesentlich geändert oder aufgehoben wurde. 4Die Prüfungskommission 

kann hierzu allgemeine Regelungen treffen. 5Prüfungen nach einer vor Inkrafttreten einer 

Änderung der vorliegenden Prüfungs- und Studienordnung gültigen Fassung werden 

letztmals im vierten auf das Inkrafttreten der Änderung folgenden Semester abgenommen. 

6Auf Antrag werden Studierende nach Satz 1 insgesamt nach den Bestimmungen der 

geänderten Ordnung geprüft.“ 

 

2. Anlage I (Modulübersicht) wird wie folgt neu gefasst:   
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„Anlage I: Modulübersicht 

1. Master-Studiengang „Osteuropäische Geschichte“ 

Es müssen mindestens 120 C erworben werden. 

a. Fachstudium Osteuropäische Geschichte im Umfang von 78 C 

aa. Pflichtmodule 

Es müssen folgende drei Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 33 C erfolgreich absolviert 

werden: 

M.OEG.1a     „Frühneuzeitliche Geschichte Osteuropas“   (15 C/ 4 SWS) 

M.OEG.2a     „Neue Geschichte Osteuropas“    (15 C / 4 SWS) 

M.OEG.4   „Abschlussmodul“      (3 C / 2 SWS) 

bb. Wahlpflichtmodule 

Es müssen wenigstens drei der folgenden Module im Umfang von insgesamt wenigstens 45 

C erfolgreich absolviert werden: 

B.Antik.19 (OEG) „Orthodoxe Kirchen“      (9 C / 4 SWS) 

M.Gesch.03a  „Frühe Neuzeit“      (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.03b  „Frühe Neuzeit“      (12 C / 4 SWS) 

M.Gesch.04a  „Neuzeit“       (15 C / 4 SWS) 

M.Gesch.04b   „Neuzeit“       (12 C / 4 SWS) 

M.OEG.3a  „Regionalmodul: Russische Geschichte“   (15 C / 4 SWS) 

M.OEG.3b  „Regionalmodul: Russische Geschichte“   (12 C / 4 SWS) 

M.Slav.17a   „Slavistische Literaturwissenschaft–Erstsprache“  (9 C / 4 SWS) 

M.Slav.17b   „Slavistische Literaturwissenschaft–Zweitsprache“  (9 C / 4 SWS) 

M.Slav.17c (OEG) „Slavistische Literaturwissenschaft–Drittsprache“  (9 C / 4 SWS) 

Es können nur solche Module in das Gesamtergebnis eingehen, die unterschiedliche Namen 

tragen. Module, die bereits im Bachelor-Studium absolviert wurden, können nicht erneut 

eingebracht werden. 
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cc. Professionalisierungsbereich 

Es müssen Module im Umfang von 12 C aus dem zulässigen Angebot an 

Schlüsselkompetenzen erfolgreich absolviert werden. 

dd. Masterarbeit 

Durch die erfolgreiche Anfertigung der Masterarbeit werden 30 C erworben. 

b. Fachstudium Osteuropäische Geschichte im Umfang von 42 C 

aa. Pflichtmodul 

Es muss folgendes Pflichtmodul im Umfang von 3 C erfolgreich absolviert werden: 

M.OEG.4   „Abschlussmodul“      (3 C / 2 SWS) 

bb. Wahlpflichtmodule 

Es müssen wenigstens 3 der folgenden Module im Umfang von insgesamt wenigstens 39 C 

erfolgreich absolviert werden: 

M.Gesch.03b  „Frühe Neuzeit“      (12 C / 4 SWS) 

M.Gesch.04b  „Neuzeit“       (12 C / 4 SWS) 

M.OEG.1a  „Frühneuzeitliche Geschichte Osteuropas“   (15 C / 4 SWS) 

M.OEG.1b  „Frühneuzeitliche Geschichte Osteuropas“   (12 C / 4 SWS) 

M.OEG.2a  „Neue Geschichte Osteuropas“    (15 C / 4 SWS) 

M.OEG.2b  „Neue Geschichte Osteuropas“    (12 C / 4 SWS) 

M.OEG.3a  „Regionalmodul: Geschichte Russlands“   (15 C / 4 SWS) 

M.OEG.3b  „Regionalmodul: Geschichte Russlands“   (12 C / 4 SWS) 

M.Slav.17a  „Slavistische Literaturwissenschaft–Erstsprache“  (9 C / 4 SWS) 

M.Slav.17b   „Slavistische Literaturwissenschaft–Zweitsprache“  (9 C / 4 SWS) 

M.Slav.17c (OEG) „Slavistische Literaturwissenschaft–Drittsprache“  (9 C / 4 SWS) 

i. Es können nur solche Module in das Gesamtergebnis eingehen, die unterschiedliche Namen 

tragen.  
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ii. Studierende, die im Rahmen des Master-Studiengangs Osteuropäische Geschichte im Umfang 

von 42 C das Modulpaket Geschichte im Umfang von 36 C belegen, können Module 

M.Gesch.03b und M.Gesch.04b nur einmal absolvieren. 

cc. Fachexterne Modulpakete 

Studierende haben ein zulässiges fachexternes Modulpaket im Umfang von 36 C oder zwei 

zulässige fachexterne Modulpakete im Umfang von jeweils 18 C erfolgreich zu absolvieren. 

dd. Professionalisierungsbereich 

Es müssen Module im Umfang von 12 C aus dem zulässigen Angebot an 

Schlüsselkompetenzen erfolgreich absolviert werden. 

ee. Masterarbeit 

Durch die erfolgreiche Anfertigung der Masterarbeit werden 30 C erworben. 

 

2. Modulpakete des Studiengebiets „Osteuropäische Geschichte“ 

(belegbar ausschließlich innerhalb eines anderen Master-Studiengangs) 

a. Modulpaket „Osteuropäische Geschichte“ im Umfang von 36 C 

aa. Zugangsvoraussetzungen 

keine 

bb. Wahlpflichtmodule 

Es müssen Module im Umfang von insgesamt wenigstes 36 C nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen erfolgreich absolviert werden: 

i. Wahlpflichtmodule I 

Es muss folgendes Wahlpflichtmodul im Umfang von 3 C erfolgreich absolviert werden: 

M.OEG.4 „Abschlussmodul“       (3 C / 2 SWS) 

ii. Wahlpflichtmodule II 

Es müssen wenigstens drei der folgenden Module, darunter wenigstens zwei Module 

M.OEG.[Zahl], im Umfang von insgesamt wenigstens 33 C erfolgreich absolviert werden: 

M.Gesch.03b  „Frühe Neuzeit“      (12 C / 4 SWS) 

M.Gesch.04b  „Neuzeit“       (12 C / 4 SWS) 
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M.OEG.1a   „Frühneuzeitliche Geschichte Osteuropas“   (15 C / 4 SWS) 

M.OEG.2a   „Neue Geschichte Osteuropas“    (15 C / 4 SWS) 

M.OEG.3a   „Regionalmodul: Geschichte Russlands“   (15 C / 4 SWS) 

M.OEG.1b   „Frühneuzeitliche Geschichte Osteuropas“   (12 C / 4 SWS) 

M.OEG.2b   „Neue Geschichte Osteuropas“    (12 C / 4 SWS) 

M.OEG.3b   „Regionalmodul: Geschichte Russlands“   (12 C / 4 SWS) 

M.OEG.1c   „Frühneuzeitliche Geschichte Osteuropas“   (9 C / 4 SWS) 

M.OEG.2c   „Neue Geschichte Osteuropas“    (9 C / 4 SWS) 

M.OEG.3c   „Regionalmodul: Geschichte Russlands“   (9 C / 4 SWS) 

iii. Es können nur solche Module in das Gesamtergebnis eingehen, die unterschiedliche 

Namen tragen. 

iv. Studierende, die das Modulpaket Osteuropäische Geschichte im Umfang von 36 C im 

Rahmen des Master-Studiengangs Geschichte im Umfang von 42 C belegen, können 

Module M.Gesch.03b und M.Gesch.04b nur einmal absolvieren. 

b. Modulpaket „Osteuropäische Geschichte“ im Umfang von 18 C 

aa. Zugangsvoraussetzungen  

keine 

bb. Wahlpflichtmodule 

Es müssen folgende zwei Module im Umfang von insgesamt 18 C erfolgreich absolviert 

werden: 

M.OEG.1c  „Frühneuzeitliche Geschichte Osteuropas“   (9 C / 2 SWS) 

M.OEG.2c   „Neue Geschichte Osteuropas“    (9 C / 2 SWS)“ 

 

3. Anlage II (Modulübersicht) wird wie folgt neu gefasst: 
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„Anlage II: Exemplarische Studienverlaufspläne 
1. Fachstudium Osteuropäische Geschichte im Umfang von 78 C 

Sem. 

Σ C 

Fachstudium „Osteuropäische Geschichte“ (78 C) 
Professionalisierungsbereich 

(Schlüsselkompetenzen)  
(12 C) 

Modul Modul Modul Modul Modul Modul 

1. 

Σ 24 C 

M.OEG.2a 

„Neue Geschichte 
Osteuropas“ 

(Pflicht) 
15 C 

M.Slav.17a 

„Slavistische 
Literaturwissenschaft-

Erstsprache“ 

(Wahlpflicht) 
9 C 

    

2. 

Σ 30 C 

   M.OEG.1a 

„Frühneuzeitliche 
Geschichte 
Osteuropas“ 

(Pflicht) 
15 C 

B.Antik.19 (OEG) 

„Orthodoxe Kirchen“ 

(Wahlpflicht) 
9 C 

  

SK.IKG-ZQ.71 

„Interkulturelle 
Germanistik“ 

(Wahl) 
6 C 

 

3. 

Σ 33 C 

M. OEG.3a 

„Regionalmodul: 
Russische Geschichte“ 

(Wahlpflicht) 
15 C  

M.Gesch.04b 

„Neuzeit“ 

(Wahlpflicht) 
12 C 

  

SK.IKG-ISZ.30 
„ProText: Einführung 
ins Texten im Beruf“ 

(Wahl) 
6 C 

 

4. 

Σ 33 C 

M.OEG.4 
„Abschlussmodul“ 

(Pflicht) 
3 C 

Master-Arbeit  

30 C 
 

Σ 120 C 78 C (+ 30 C) 12 C 
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2. Fachstudium Osteuropäische Geschichte im Umfang von 42 C in Verbindung mit Modulpaket „Kunstgeschichte“ im Umfang von 36 C 

Sem. 

Σ C 

Fachstudium „Osteuropäische Geschichte“ (42 C) Modulpaket „Kunstgeschichte“ (36 C) 

Professionali-
sierungsbereich 

(Schlüssel-
kompetenzen)  

(12 C) 

Modul Modul Modul Modul Modul Modul 

1. 

Σ 30 C 

M.OEG.2a 

„Neue Geschichte 
Osteuropas“ 
(Wahlpflicht) 

15 C 

 

 

M.Kug.05 

„Kunstvermittlung“  
(Wahlpflicht) 

9 C 

 

SK.IKG-ZQ.71 

„Interkulturelle 
Germanistik“ 

(Wahl) 
6 C 

2. 

Σ 30 C 

 

M.OEG.1b 

„Frühneuzeitliche 
Geschichte 
Osteuropas“ 
(Wahlpflicht) 

12 C 

 

 

M.Kug.07 

„Forschung und 
Methodik“ 

(Wahlpflicht) 
9 C 

M.Kug.08 

„Kuratorische und 
konservatorische 

Praxis“ 
(Wahlpflicht) 

9 C 

 

3. 

Σ 27 C 

M.OEG.3b 

„Regionalmodul: 
Russische Geschichte“ 

(Wahlpflicht) 
12 C  

 

 

M.Kug.11 

„Kulturgeographische 
Objektkompetenz“ 

(Wahlpflicht) 
9 C 

 

SK.IKG-ISZ.30  
„ProText: Einführung ins 

Texten im Beruf“ 
(Wahl) 

6 C 

4. 

Σ 33 C 

M.OEG.4 

„Abschlussmodul“ 
(Pflicht) 

3 C 

Master-Arbeit  
30 C 

  

Σ 120 C 42 C (+30 C) 36 C 12 C 
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3. Fachstudium Osteuropäische Geschichte im Umfang von 42 C in Verb. mit Modulpaket „Deutsche Philologie“ im Umfang von 36 C  

Sem. 

Σ C 

Fachstudium „Osteuropäische Geschichte“ (42 C) Modulpaket „Deutsche Philologie“ (36 C) 

Professionali-
sierungsbereich 

(Schlüssel-
kompetenzen)  

(12 C) 

Modul Modul Modul Modul Modul Modul 

1. 

 

Σ 30 C 

M.OEG.2b 

„Neue Geschichte 
Osteuropas“ 

(Wahlpflicht) 
12 C 

 

 

M.Ger.05 

„Historische und theoretische 
Grundkompetenzen der 
Literaturwissenschaft B“ 

(Wahlpflicht) 
12 C 

 

B.Slav.129 

„Wirtschaftsrussisch [C1]“ 

(Wahl) 
6 C 

2. 

 

Σ 24 C 

M.OEG.1b 

„Frühneuzeitliche 
Geschichte 
Osteuropas“ 
(Wahlpflicht) 

12 C 

 

 

M.Ger.06 

„Germanistische Mediävistik: Text 
und Kontext B“ 
(Wahlpflicht) 

12 C 

  

3. 

 

Σ 33 C 

M.OEG.3a 

„Regionalmodul: 
Russische Geschichte“ 

(Wahlpflicht) 
15 C 

 

 

M.Ger.08 

„Philologie, Theorie, Methodologie  
integrativ B“ 
(Wahlpflicht) 

12 C 

 

B.Slav.132 
„Sprachpraxismodul Polnisch 

II [A2+]“  
(Wahl) 

6 C 

4. 

Σ 33 C 

M.OEG.4 

„Abschlussmodul“ 
(Pflicht) 

3 C 

Master-Arbeit  

30 C 

 

 

Σ 120 C 42 C (+30 C) 36 C 12 C 
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4. Fachstudium Osteuropäische Geschichte im Umfang von 42 C in Verbindung mit Modulpaket „Deutsche Philologie“ im Umfang von  

18 C und Modulpaket „Altorientalistik/Akkadistik“ im Umfang von 18 C  

Sem. 

Σ C 

Fachstudium „Osteuropäische Geschichte“  

(42 C) 

Modulpaket „Deutsche 
Philologie“ (18 C) 

Modulpaket 
„Altorientalistik“ (18 

C) 

Professionalisierungs-
bereich (Schlüssel-

kompetenzen)  
(12 C) 

Modul Modul Modul Modul Modul Modul 

1. 

Σ  27 C 

 

M.OEG.2b 

„Neue Geschichte 
Osteuropas“ 
(Wahlpflicht) 

12 C 

 

 

M.Ger.11 

„Diachrone und synchrone 
Aspekte der deutschen 

Grammatik C“ 
(Wahlpflicht) 

9 C 

M.AOR.07 
„Wissenschaftliche Arbeit 
an akkadischen Texten in 

ihrem kulturge-
schichtlichen Kontext II“ 

(Wahlpflicht) 
6 C 

 

2. 

Σ 33 C 

M.OEG.1b 
„Frühneuzeitliche 

Geschichte 
Osteuropas“ 
(Wahlpflicht) 

12 C 

 

 

M.Ger.09 
„Historische und 

theoretische 
Grundkompetenzen der 
Literaturwissenschaft C“ 

(Wahlpflicht) 
9 C 

B.AOR.07 

Akkadisch I 

(Wahlpflicht) 

6 C 

B.Slav.132 
„Sprachpraxismodul 

Polnisch II [A2+]“ (Wahl) 

6 C 

3. 

Σ  27 C 

M.OEG.3a 

„Regionalmodul: 
Russische Geschichte“ 

(Wahlpflicht) 
15 C 

 

  

B.AOR.08 

„Akkadisch II“ 
(Wahlpflicht) 

6 C 

B.Slav.129 

„Wirtschaftsrussisch 
[C1]“ 

(Wahl) 
6 C 

4. 

Σ 33 C 

M.OEG.4 
„Abschlussmodul“ 

(Pflicht) 
3 C 

Master-Arbeit  

30 C 

 

 

Σ 120 C 42 C (+30 C) 36 C 12 C 
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5. Modulpakete „Osteuropäische Geschichte“ im Umfang von 36 C und 18 C in anderen Master-Studiengängen 

Sem. 

Σ C 

Modulpaket „Osteuropäische Geschichte“ (36 C)  
Sem. 

Σ C 

Modulpaket „Osteuropäische 
Geschichte“ (18 C) 

Modul Modul Modul  

Modul Modul 

1. 

 

Σ 9 C 

M.OEG.2c 

„Neue Geschichte 
Osteuropas“ 
(Wahlpflicht) 

9 C 

  

 1. 

 

Σ 9 C 

M.OEG.1c 

„Frühneuzeitliche 
Geschichte 
Osteuropas“ 
(Wahlpflicht) 

9 C 

 

2. 

 

Σ 12 C 

M.OEG.1b 

„Frühneuzeitliche 
Geschichte 
Osteuropas“ 
(Wahlpflicht) 

12 C 

  

 2. 

 

Σ 9 C 

M.OEG.2c 

„Neue Geschichte 
Osteuropas“ 
(Wahlpflicht) 

9 C 

 

3. 

 

Σ 15 C 

M.OEG.3b 
„Regionalmodul: 

Russische 
Geschichte“ 
(Wahlpflicht) 

12 C  

M.OEG.4 

„Abschlussmodul“ 

(Wahlpflicht) 

3 C 

 

 3. 

 

Σ 0 C 

  

4. 

Σ 0 C 

 

 4. 

Σ 0 C 

 

Σ 36 C   Σ 18 C“  
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Artikel 2 

Die Änderung tritt nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I der Georg-

August-Universität Göttingen zum 01.10.2013 in Kraft. 

 

 

Philosophische Fakultät 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 10.07.2013 hat das 

Präsidium der Georg-August-Universität am 03.09.2013 die zweite Änderung der Prüfungs- 

und Studienordnung für den konsekutiven Master-Studiengang „Ur- und Frühgeschichte“ in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 09.11.2010 (Amtliche Mitteilungen Nr. 35/2010  

S. 3392), zuletzt geändert durch Beschluss des Präsidiums vom 08.11.2011 (Amtliche 

Mitteilungen I Nr. 18/2011 S. 1048), genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 2 NHG in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 

Gesetzes vom 12.12.2012 (Nds. GVBl. S. 591); § 37 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 b) NHG, § 44 Abs. 1 

S. 3 NHG). 

Artikel 1 

Die Prüfungs- und Studienordnung für den konsekutiven Master-Studiengang „Ur- und 

Frühgeschichte“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.11.2010 (Amtliche 

Mitteilungen Nr. 35/2010 S. 3392), zuletzt geändert durch Beschluss des Präsidiums vom 

08.11.2011 (Amtliche Mitteilungen I Nr. 18/2011 S. 1048), wird wie folgt geändert. 

1. In § 8 (Inkrafttreten) wird Absatz 3 wie folgt neu gefasst: 

„(3) 1Studierende, die ihr Studium vor Inkrafttreten einer Änderung der vorliegenden 

Prüfungs- und Studienordnung begonnen haben und ununterbrochen in diesem Studiengang 

immatrikuliert oder ununterbrochen für ein Modulpaket „Ur- und Frühgeschichte“ angemeldet 

waren, werden nach der Prüfungs- und Studienordnung in der vor Inkrafttreten der Änderung 

geltenden Fassung geprüft. 2Dies gilt im Falle noch abzulegender Prüfungen nicht für 

Modulübersicht und Modulbeschreibungen, sofern nicht der Vertrauensschutz einer oder 

eines Studierenden eine abweichende Entscheidung durch die Prüfungskommission 

gebietet. 3Eine abweichende Entscheidung ist insbesondere in den Fällen möglich, in denen 

eine Prüfungsleistung wiederholt werden kann oder ein Pflicht- oder erforderliches 

Wahlpflichtmodul wesentlich geändert oder aufgehoben wurde. 4Die Prüfungskommission 

kann hierzu allgemeine Regelungen treffen. 5Prüfungen nach einer vor Inkrafttreten einer 

Änderung der vorliegenden Prüfungs- und Studienordnung gültigen Fassung werden 



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 18.09.2013/Nr. 40 Seite 1465 

 

letztmals im vierten auf das Inkrafttreten der Änderung folgenden Semester abgenommen. 

6Auf Antrag werden Studierende nach Satz 1 insgesamt nach den Bestimmungen der 

geänderten Ordnung geprüft.“ 

2. Anlage II (Exemplarische Studienverlaufspläne) wird wie folgt neu gefasst: 
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Artikel 2 

Die Änderung tritt nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I der Georg-

August-Universität Göttingen zum 01.10.2013 in Kraft. 
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Fakultät für Geowissenschaften und Geographie: 

Nach Eilentscheidung des Dekanats der Fakultät für Geowissenschaften und Geographie 

vom 13.08.2013 hat das Präsidium der Georg-August-Universität Göttingen am 03.09.2013 

die dritte Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelor- und Diplom-Studiengang 

Geowissenschaften an der Georg-August-Universität Göttingen in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 21.01.1998 (Nds. MBl. Nr. 13 S. 505), zuletzt geändert nach 

Beschluss des Präsidiums vom 30.04.2008 (Amtliche Mitteilungen Nr. 13/2008 S. 711), 

genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 2 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 

(Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12.12.2012 (Nds. 

GVBl. S. 591) i.V.m. § 43 Abs. 1 Satz 5 NHG; § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 b) NHG).  

 

Artikel 1 

Die Prüfungsordnung für den Bachelor- und Diplom-Studiengang Geowissenschaften an der 

Georg-August-Universität Göttingen in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.01.1998 

(Nds. MBl. Nr. 13 S. 505), zuletzt geändert nach Beschluss des Präsidiums vom 30.04.2008 

(Amtliche Mitteilungen Nr. 13/2008 S. 711), wird wie folgt geändert: 

In § 34 Abs. 5 Satz 2 wird der Ausdruck „Sommersemester 2013“ durch den Ausdruck 

„Sommersemester 2014“ ersetzt. 

 

Artikel 2 

Die Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 
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Sozialwissenschaftliche Fakultät: 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Sozialwissenschaftlichen Fakultät vom 07.08.2013 hat 

das Präsidium der Georg-August-Universität Göttingen am 03.09.2013 die zweite Änderung 

der Prüfungsordnung zum Promotionsstudiengang Sozialwissenschaften in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 17.07.2009 (Amtliche Mitteilungen 17/2009 S. 1735), zuletzt geändert 

durch Beschluss des Präsidiums vom 12.07.2011 (Amtliche Mitteilungen 23/2011 S.1806), 

genehmigt (§§ 44 Abs. 1 Satz 2, 9 Abs. 3 Satz 1 NHG in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 

12.12.2012 (Nds. GVBl. S. 591); § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 b) NHG). 

 

Artikel 1 

Die Prüfungsordnung zum Promotionsstudiengang Sozialwissenschaften in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 17.07.2009 (Amtliche Mitteilungen 17/2009 S. 1735), zuletzt geändert 

durch Beschluss des Präsidiums vom 12.07.2011 (Amtliche Mitteilungen 23/2011 S.1806), 

wird wie folgt geändert: 

In § 14 Abs. 2 werden vor dem Satzende ein Semikolon sowie die Wörter „hiervon kann im 

Einzelfall durch Beschluss des Fakultätsrats mit der Mehrheit der dem Fakultätsrat 

angehörenden stimmberechtigten Mitglieder sowie der Mehrheit der dem Fakultätsrat 

angehörenden Mitglieder der Hochschullehrergruppe (doppelte absolute Mehrheit) 

abgewichen werden“ eingefügt. 

 

Artikel 2 

Die Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I der 

Georg-August-Universität in Kraft. 

 

 

 


